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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Precisions Parts Augsburg GmbH

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlage 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedin-

gungen („AEB“) gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen mit unseren Geschäftspartnern und Lie-
feranten („Verkäufer“), die den Einkauf von 
Produkten, Material, Rohstoffen, Maschinen, 
Werkzeugen und Ersatzteilen etc. („Lieferun-
gen“) oder Dienstleistungen („Leistungen“) 
zum Inhalt haben („Aufträge“), gleich ob diese 
Einzelaufträge sind oder auf der Grundlage von 
Rahmenverträgen erteilt werden und ohne 
Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware 
selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft  
(§§ 433, 650 BGB). Die AEB gelten nur, wenn 
der Verkäufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Unsere AEB gelten ausschließlich. Abweichen-
den, entgegenstehenden oder ergänzenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) des 
Verkäufers widersprechen wir hiermit aus-
drücklich, gleichgültig, auf welchem Wege oder 
in welcher Form diese Bedingungen im Zusam-
menhang mit dem Abschluss und der Erfüllung 
des Vertrags gestellt werden; solche AGB des 
Verkäufers werden vielmehr nur dann und inso-
weit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
Wird den direkt oder indirekt geäußerten Ände-
rungswünschen des Verkäufers nicht aus-
drücklich widersprochen oder erfolgt die An-
nahme von Lieferungen und/oder Leistungen 
bzw. deren Bezahlung durch uns ohne aus-
drücklichen Widerspruch, so kann daraus kei-
nesfalls die Einbeziehung der anderslautenden 
Bedingungen oder Teilen davon hergestellt 
werden. Sollte der Verkäufer der Geltung unse-
rer AEB widersprechen, behalten wir uns vor, 
unsere Bestellungen zurückzuziehen; An- 
sprüche gegen uns können in diesem Fall nicht 
erhoben werden. 

(3) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenliefer-
verträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) 
und Angaben in unserer Bestellung haben Vor-
rang vor den AEB. Handelsklauseln sind im 
Zweifel gemäß den von der Internationalen 
Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebe-
nen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gül-
tigen Fassung auszulegen. 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen 
des Verkäufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. 
Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schrift-
lich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser 
AEB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, 
E-Mail) ein. Gesetzliche Formvorschriften und 

weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 
über die Legitimation des Erklärenden bleiben 
unberührt. Der Verkäufer hat im gesamten 
Schriftverkehr unter Einschluss auch der An-
nahme der Bestellung, Rechnungslegung und 
ggf. Versanddokumente stets unsere Bestell-
nummer anzugeben. 

(5) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten unsere 
AEB in der zum Zeitpunkt unserer Bestellungen 
gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir 
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vor-
schriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 
§ 2 Vertragsschluss - Angebotsunterlagen 
(1) Unsere Bestellung gilt frühestens mit schrift- 

licher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. 
Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und 
Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Be-
stellung einschließlich der Bestellunterlagen hat 
uns der Verkäufer zum Zwecke der Korrektur 
bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuwei-
sen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht ge-
schlossen. Änderungen oder Ergänzungen zu 
unseren Aufträgen/Bestellungen sowie andere 
bei Vertragsabschluss getroffene Vereinbarun-
gen sind verbindlich, wenn wir sie schriftlich er-
klären oder bestätigen.  

(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung 
innerhalb einer Frist von fünf (5) Werktagen 
(wobei Samstag als Werktag gilt) schriftlich zu 
bestätigen oder insbesondere durch Versen-
dung der Ware vorbehaltlos auszuführen (An-
nahme). Eine verspätete Annahme gilt als neues 
Angebot und bedarf der Annahme durch uns.  

(3) Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht 
zu vergüten, es sei denn, es wurde ausdrücklich 
etwas anderes schriftlich vereinbart. 

(4) Vor Beginn einer Serienherstellung können wir 
vom Verkäufer Muster verlangen; diese werden 
vom Verkäufer einschließlich aller geforderten 
Dokumente unentgeltlich geliefert.  

(5) Wir behalten uns das Eigentum und/oder Urhe-
berrecht an allen von uns abgegebenen Bestel-
lungen sowie dem Verkäufer zur Verfügung  
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berech-
nungen, Kalkulationen, Prospekten, Katalogen, 
Modellen, Hilfsmitteln, Prüf- und Messzeugen, 
und sonstigen im Rahmen der Auftragserteilung 
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von uns zur Verfügung gestellten Unterlagen 
vor; die vorgenannten Gegenstände dürfen Drit-
ten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung nicht zugänglich gemacht werden. 
Sie sind ausschließlich für die Fertigung/Auf-
tragsabwicklung aufgrund unserer Bestellung 
zu verwenden. Nach Abwicklung der Bestellung 
sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. 
Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten. 
 

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug 
(1) Die von uns in der Bestellung angegebene  

Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der 
Bestellung nicht angegeben und auch nicht  
anderweitig vereinbart wurde, beträgt sie zwei 
(2) Kalenderwochen ab Vertragsschluss. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er verein-
barte Lieferzeiten – aus welchen Gründen auch 
immer – voraussichtlich nicht einhalten kann. 

(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder 
nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder 
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere 
Rechte – insbesondere auf Rücktritt und Scha-
densersatz – nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberührt. 

(3) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir – neben 
weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – 
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsscha-
dens i.H.v. 0,3 %  des Nettopreises pro voll- 
endete Kalenderwoche verlangen, insgesamt  
jedoch nicht mehr als 5 % des Nettopreises der 
verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass ein höherer Schaden 
entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist. 

 
§ 4 Leistungserbringung 
(1) Etwaige Änderungen der bzw. Abweichungen 

von den vertraglich vereinbarten Leistungen  
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen  
Zustimmung. Dies gilt insbesondere bezüglich 
Lieferungen und Werkleistungen bei Verände-
rungen des verarbeitenden Materials hinsichtlich 
aller Leistungen bei Veränderungen der kon-
struktiven Ausführungen oder der Verfahren. 

(2) Für die Ausführungen der Leistungen, insbeson-
dere der Werk- und sonstigen Leistungen, hat 
der Verkäufer hinreichend qualifiziertes Perso-
nal einzusetzen. Auf unsere Aufforderung hin 
wird der Verkäufer dieses durch Nachweise be-
legen.  

(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, bei der Leistungs-
erbringung, insbesondere der Ausführung der 
Werk- und sonstigen Leistungen, nach besten 
Kräften mit von uns ggf. eingesetzten Dritten zu-
sammenzuwirken. Im Falle von Problemen bei 

dieser Zusammenarbeit hat der Verkäufer uns 
darüber unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

(4) Die Erbringung der Leistungen in einzelnen Tei-
len bzw. Abschnitten wie auch eine vorzeitige 
Erbringung ist nur zulässig, wenn und soweit 
dies vorher schriftlich vereinbart wurde. Soweit 
nicht anders vereinbart, bleiben die vereinbarten 
Zahlungstermine durch eine nicht einheitliche 
bzw. vorzeitige Erbringung unberührt. 

(5) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schrift-
liche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm 
geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subun-
ternehmer) erbringen zu lassen.  

(6) Sofern ein von uns gestatteter Einsatz Dritter er-
folgt, ist der Verkäufer verpflichtet, diesem Drit-
ten auf die Grundsätze der zwischen den Ver-
tragsparteien geschlossenen Vereinbarungen zu 
verpflichten, insbesondere bzgl. Geheimhaltung, 
Schutz- und Nutzrechten sowie Datenschutz. 

(7) Hat der Verkäufer Bedenken gegen die von uns 
vorgegebene Ausführung der Leistungen, so hat 
er uns dies unverzüglich, spätestens jedoch vor 
Beginn der Ausführung, mitzuteilen. 

(8) Soweit nichts anderes von uns bestimmt ist, sind 
die Leistungen des Verkäufers als von ihm er-
brachte Leistungen zu kennzeichnen. 

 
§ 5 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 
(1) Der Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko für 

seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart ist (z.B. Beschränkung auf 
Vorrat). Ein Selbstbelieferungsvorbehalt des 
Verkäufers ist ausgeschlossen. 

(2) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart ist, „DDP (Incoterms® in der bei 
Vertragsschluss gültigen Fassung)“  an unseren 
Geschäftssitz in Augsburg oder an einen ande-
ren von uns bestimmten Ort innerhalb Deutsch-
lands zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort 
ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld). 

(3) Mangels abweichender schriftlicher Vereinba-
rung gelten die im Vertrag bestimmten Lieferzei-
ten als vereinbart. Maßgeblich für die Einhaltung 
der Lieferzeit ist der Tag des Wareneingangs bei 
uns oder bei der von uns benannten Liefer- 
adresse, dies zugleich vorbehaltlich auch der 
Einhaltung der Vorschriften gem. § 5 Abs. 4 und 
5 durch den Verkäufer. Lieferungen haben zu 
geschäftsüblichen Zeiten zu erfolgen. 

(4) Soweit der Verkäufer Qualitätsdokumente, Prüf-
protokolle, Ergebnisse von Materialtest oder an-
dere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, 
setzt die Vollständigkeit der Lieferung und Leis-
tung auch den Eingang der Unterlagen bei uns 
voraus. Die von uns geforderten Ursprungs-
nachweise sind spätestens mit der Rechnung 
vollständig ausgefüllt und unterzeichnet vorzu-
legen. 
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(5) Die Waren sind ordnungsgemäß und unter Be-
achtung etwaiger Weisungen des Bestellers zu 
kennzeichnen. Jeder Lieferung ist ein Liefer-
schein unter Angabe von Datum (Ausstellung 
und Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnum-
mer und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung 
(Bestellnummer entsprechend den Vorgaben 
unserer Bestellung und Datum) beizulegen. Ge-
trennt vom Lieferschein ist uns eine entspre-
chende Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt 
zuzusenden. Unterlässt der Verkäufer die vor-
stehenden Angaben, so sind die dadurch entste-
henden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht 
von uns zu vertreten. 

(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit 
Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen 
gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vor-
schriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. 

(7) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer 
muss uns seine Leistung aber auch dann aus-
drücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder 
Mitwirkung unsererseits (z.B. Beistellung von 
Material) eine bestimmte oder bestimmbare Ka-
lenderzeit vereinbart ist. Geraten wir in Annah-
meverzug, so kann der Verkäufer nach den ge-
setzlichen Vorschriften Ersatz seiner Mehrauf-
wendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der 
Vertrag eine vom Verkäufer herzustellende, un-
vertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen 
dem Verkäufer weitergehende Rechte nur zu, 
wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und 
das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten 
haben. 

 
§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bin-

dend. Alle Preise verstehen sich einschließlich 
gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht 
gesondert ausgewiesen ist. Soweit nichts ande-
res vereinbart ist, haben sämtliche Zahlungen in 
EUR zu erfolgen. 

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes verein-
bart ist, schließt der Preis alle Leistungen und 
Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage, 
Einbau) sowie alle Nebenkosten (z.B. ordnungs-
gemäße Verpackung, Transportkosten ein-
schließlich eventueller Transport- und Haft-
pflichtversicherung sowie für die zollamtliche 
Behandlung) ein. Die Rückgabe der Verpackung 
bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 

(3) Rechnungen des Verkäufers sind uns nach Aus-
führung der Leistung in Schriftform zu übersen-
den. Rechnungen gelten nur als gestellt, wenn 
sie – entsprechend den Vertragsbedingungen – 

neben der Bestellnummer auch mit dem Bestell-
datum unserer Bestellung versehen sind und den 
Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts ent-
sprechen; unbeschadet sonstiger etwaiger  
Voraussetzungen ist die Fälligkeit von Zahlungs-
forderungen gegen uns jedenfalls von der Ein-
haltung vorgenannter Bestimmungen abhängig. 
Der Verkäufer ist für alle wegen der Nichteinhal-
tung dieser Bestimmungen entstehenden Folgen 
alleine verantwortlich. Wir haben zugleich insbe-
sondere das Recht, dem Verkäufer Rechnungen, 
die den vorstehend genannten Bestimmungen 
nicht entsprechen, zurückzureichen; des Weite-
ren ist der Verkäufer zur ordnungsgemäßen Ver-
vollständigung bzw. Korrektur der Rechnungen 
verpflichtet. Etwaige weitergehende Ansprüche 
des Bestellers bleiben hierdurch unberührt. 

(4) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von dreißig 
(30) Kalendertagen ab vollständiger Lieferung 
und Leistung (einschließlich einer ggf. verein-
barten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungs-
gemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Für Zah-
lungen innerhalb von vierzehn (14) Kalenderta-
gen ab Rechnungstellung gewährt uns der Ver-
käufer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der 
Rechnung. Bei Banküberweisung ist die Zahlung 
rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überweisungs-
auftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer 
Bank eingeht; für Verzögerungen durch die am 
Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir 
nicht verantwortlich. 

(5) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den 
Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. 

(6) Zahlungen unsererseits bedeuten keine Aner-
kennung der Lieferungen oder Leistungen als 
vertragsgemäß erbracht. 

 
§ 7 Beachtung von Spezifikationen 
(1) Alle Leistungen des Verkäufers müssen den im 

Vertrag bestimmten Spezifikationen einschließ-
lich insbesondere, soweit vorhanden und an-
wendbar, Zeichnungen und sonstigen Angaben, 
sowie, dies jeweils mit Geltung im Zeitpunkt der 
Leistungserbringung, dem Stand der Technik, 
sowie nachfolgend hierzu – in folgender Rang-
folge und Geltung – den jeweils einschlägigen 
ISO-, CE- und DIN-Normen, Regeln zur Sicher-
heit, Kennzeichnung und Zulassung, Unfallver-
hütungsvorschriften, Verordnungen und Richtli-
nien von Berufsgenossenschaften, der zuständi-
gen Aufsichtsbehörden und des TÜV, neuesten 
Richtlinien des VDI und gesetzlichen deutschen 
Bestimmungen entsprechen.  

(2) Liegt dem Vertrag ein geprüftes Muster oder 
Verfahren zugrunde, so gilt, unbeschadet der 
Verpflichtung zur Einhaltung der vorgenannten 
Anforderungen, insbesondere dabei den Best-
immungen des Vertrages, dass die technischen 
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Daten und die Qualität des Musters oder Verfah-
rens als Mindeststandard vereinbart sind. 

(3) Der Verkäufer hat des Weiteren eine nach Art 
und Umfang geeignete, dem Stand der Technik 
entsprechende eigene Qualitätssicherung, dies 
unter Einschluss entsprechender Prüf-, Mess- 
und sonstiger Kontrollverfahren, hinsichtlich der 
Leistungen durchzuführen, und uns diese auf 
unsere Anforderung hin nachzuweisen. Die Qua-
litätssicherungsmaßnahmen einschließlich der 
Kontrollmaßnahmen sind zu dokumentieren und 
für die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren, wo-
bei wir jederzeit berechtigt sind, Einsicht zu neh-
men und Abschriften zu fertigen. 

(4) Der Verkäufer verpflichtet sich ferner, auf un-
sere Anforderung hin, eine entsprechende Qua-
litätssicherungsvereinbarung abzuschließen. 

(5) Wir behalten uns ferner das Recht vor, die Spe-
zifikationen auf Lager- und Transportanforde-
rungen auszudehnen. Wir werden den Verkäufer 
unverzüglich über eine solche Änderung unter-
richten. 

 
§ 8 Mangelhafte Lieferung 
(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln 

der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlie-
ferung sowie unsachgemäßer Montage/Installa-
tion oder mangelhafter Anleitungen) und bei 
sonstigen Pflichtverletzungen durch den Ver-
käufer gelten die gesetzlichen Vorschriften und, 
ausschließlich zu unseren Gunsten, die nachfol-
genden Ergänzungen und Klarstellungen. 

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der 
Verkäufer insbesondere dafür, dass die Ware 
bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Be-
schaffenheit hat. Als Vereinbarung über die  
Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Pro-
duktbeschreibungen und Zeichnungen, die – 
insbesondere durch Bezeichnung oder Bezug-
nahme in unserer Bestellung – Gegenstand des 
jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise 
wie diese AEB in den Vertrag einbezogen  
wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob 
die Produktbeschreibung/Zeichnung von uns, 
vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt. 

(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonsti-
gen digitalen Inhalten schuldet der Verkäufer die 
Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen 
Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer 
Beschaffenheitsvereinbarung gem. Abs. 2 oder 
sonstigen Produktbeschreibungen des Herstel-
lers oder in seinem Auftrag, insbes. im Internet, 
in der Werbung oder auf dem Warenetikett, 
ergibt. 

(4) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonde-
ren Erkundigungen über etwaige Mängel sind wir 
bei Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise 
abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen 
uns Mängelansprüche daher uneingeschränkt 
auch dann zu, wenn uns der Mangel bei 

Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben ist. 

(5) Für die kaufmännische Untersuchungs- und  
Rügeobliegenheit gelten die gesetzlichen Vor-
schriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender  
Maßgabe: Unsere Untersuchungsobliegenheit 
beschränkt sich auf Mängel, Qualitäts- und 
Quantitätsabweichungen, die bei unserer  
Wareneingangskontrolle unter äußerlicher  
Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere 
offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädi-
gungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei 
unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenver-
fahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, besteht keine Untersuchungsob-
liegenheit. Im Übrigen kommt es darauf an,  
inwieweit eine Untersuchung unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalls nach  
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Unsere Rügeobliegenheit für später entdeckte 
Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer 
Untersuchungsobliegenheit gilt unsere Rüge 
(Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüg-
lich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von  
sieben (7) Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei 
offensichtlichen Mängeln, ab Lieferung abge-
sendet/abgegeben wird. 

(6) Zur Nacherfüllung gehört auch die Aussortie-
rung mangelhafter Ware, der Ausbau der  
mangelhaften Ware und der erneute Einbau,  
sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwen-
dungszweck gemäß in eine andere Sache einge-
baut oder an eine andere Sache angebracht 
wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser 
gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechen-
der Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) 
bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung 
und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Sortier-, 
Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und 
Einbaukosten, trägt der Verkäufer auch dann, 
wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein 
Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung 
bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlan-
gen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch 
nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht 
erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

(7) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und 
der Regelungen in Abs. 6 gilt: Kommt der  
Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfül-
lung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 
einschließlich der Aussortierung mangelhafter 
Ware innerhalb einer von uns gesetzten, ange-
messenen Frist nicht nach, so können wir den 
Mangel selbst beseitigen und mangelhafte Ware 
selbst aussortieren oder von einem Dritten aus-
sortieren lassen und vom Verkäufer Ersatz der 
hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen 
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entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die 
Nacherfüllung durch den Verkäufer fehlgeschla-
gen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen  
besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der  
Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt  
unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner 
Fristsetzung; von derartigen Umständen werden 
wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglich-
keit vorher, unterrichten. Dem Verkäufer wird die 
Möglichkeit der Überprüfung der Mängelrüge 
eingeräumt. 

(8) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder 
Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Minderung des Kaufpreises oder zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem  
haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften 
Anspruch auf Schadens- und Aufwendungs- 
ersatz. 

 
§ 9 Montage, Prüf- und Hinweispflichten 
(1) Soweit der Verkäufer im Rahmen seiner Liefer-

pflicht Aufstellungs- und Montagearbeiten  
auszuführen hat, hat er sich vor Beginn der  
Aufstellungs- und Montagearbeiten über die 
Bestimmungen unserer Betriebsordnung zu  
unterrichten und diese bei Ausführung der  
Arbeiten zu befolgen. Unbeschadet sonstiger 
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse 
schließen wir bei schuldhafter Verletzung dieser 
Pflicht seitens des Verkäufers jegliche Haftung 
für Unfälle, abhandengekommene oder beschä-
digte oder zerstörte Geräte, Werkzeuge, Vor-
richtungen, Materialien oder sonstige Sachen 
des Verkäufers aus, es sei denn, dass wir etwa-
ige Unfälle oder Schäden wegen mindestens 
grober Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 

(2) Soweit der Verkäufer eine Montage, Installation 
oder Inbetriebnahme der Ware schuldet, ist er 
außerdem verpflichtet, die am vorgesehenen 
Aufstell- bzw. Einsatzort herrschenden techni-
schen, baulichen und sonstigen Bedingungen 
vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich zu 
prüfen. Der Verkäufer hat insbesondere zu über-
prüfen, ob diese Bedingungen eine ordnungs- 
gemäße Montage, eine ordnungsgemäße  
Inbetriebnahme sowie einen sicheren und ver-
tragsgemäßen Betrieb der Ware ermöglichen. 

(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich 
schriftlich alle ihm erkennbaren Umstände oder 
Bedenken mitzuteilen, die einer ordnungs- 
gemäßen Montage, Inbetriebnahme oder dem 
sicheren Betrieb entgegenstehen könnten. Dies 
gilt insbesondere für fehlende oder unzu-
reichende Anschlüsse, Versorgungsleitungen, 
Fundamentierungen, räumliche Gegebenheiten 
oder sonstige technische Voraussetzungen. 

(4) Der Verkäufer hat – soweit ihm dies nach Art der 
Ware oder Leistung möglich und zumutbar ist – 
bereits im Rahmen der Angebotsabgabe bzw. 
spätestens bei Vertragsschluss auf solche 

Montagehindernisse oder besonderen Anforde-
rungen hinzuweisen, die üblicherweise für die 
Montage, Inbetriebnahme oder den Betrieb von 
Bedeutung sind. 

(5) Unterlässt der Verkäufer die Prüfung oder die 
gebotene Mitteilung nach den vorstehenden  
Absätzen, so trägt er die hieraus entstehenden 
Verzögerungen, Mehrkosten und Schäden. Wei-
tergehende Rechte von uns bleiben unberührt. 

 
§ 1  Lieferantenregress 
(1) Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- 

und Regressansprüche innerhalb einer Liefer-
kette (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 
445b bzw. §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB)  
stehen uns neben den Mängelansprüchen  
uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere  
berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung 
(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Ver-
käufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer 
im Einzelfall schulden; bei Waren mit digitalen 
Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten gilt 
dies auch im Hinblick auf die Bereitstellung  
erforderlicher Aktualisierungen. Unser gesetz- 
liches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hier-
durch nicht eingeschränkt. 

(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend 
gemachten Mangelanspruch (einschließlich Auf-
wendungsersatz gem. §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 
2, 3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder 
erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrich-
tigen und unter kurzer Darlegung des Sach- 
verhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. 
Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht 
innerhalb angemessener Frist und wird auch 
keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so 
gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelan-
spruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem 
Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbe-
weis. 

(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress  
gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware 
durch uns, unseren Abnehmer oder einen  
Dritten, z.B. durch Einbau, Anbringung oder  
Installation, mit einem anderen Produkt verbun-
den oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet 
wurde. 

 
§ 11 Produkthaftung, Freistellung,  
 Haftpflichtversicherungsschutz 
(1) Soweit der Verkäufer für einen Produktschaden 

verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns inso-
weit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in 
seinem Herrschafts- und Organisationsbereich 
gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst  
haftet. Er ist verpflichtet, uns zur Abgeltung  
berechtigter Ansprüche Dritter geleistete  
Zahlungen zu erstatten. Die Freistellung- und  
Erstattungspflicht gilt nicht, sofern das 
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zugrundeliegende Ereignis nachweisbar auf ein 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhal-
ten von uns oder eines unserer Angestellten, 
Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder mit uns ver-
bundener Unternehmen beruht. Der Verkäufer 
ist verpflichtet, uns unverzüglich von gegen ihn 
erhobenen Klagen oder der Geltendmachung 
von Ansprüchen in Kenntnis zu setzen und auf 
unser Verlangen hin alle diesbezüglichen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. 

(2) In diesem Rahmen ist der Verkäufer auch ver-
pflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 
von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben, 
soweit der Anspruch nicht aus den §§ 830, 840 
BGB i.V.m. §§ 426, 254 BGB folgt. Über Inhalt 
und Umfang der durchzuführenden Rückruf-
maßnahmen werden wir den Verkäufer – soweit 
möglich und zumutbar – unterrichten und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, eine Produkt-
haftpflicht-Versicherung mit einer Deckungs-
summe von 10 Mio. EUR pro Personenscha-
den/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; 
stehen uns weitergehende Schadensersatzan-
sprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

 
§ 12 Schutzrechte 
(1) Der Verkäufer steht dafür ein, dass im Zusam-

menhang mit seiner Lieferung keine gewerbli-
chen Schutzrechte oder Urheberrechte 
(„Schutzrechte“) Dritter in Ländern der Europäi-
schen Union oder anderen Ländern, in denen er 
die Waren herstellt oder herstellen lässt, verletzt 
werden, soweit er nicht nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Werden wir von einem Dritten deshalb in  
Anspruch genommen, so ist der Verkäufer  
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfor-
dern von diesen Ansprüchen freizustellen; das 
gilt nicht, soweit der Verkäufer nachweist, dass 
er die Schutzrechtsverletzung weder zu vertre-
ten hat noch bei Anwendung kaufmännischer 
Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hätte  
kennen müssen. 

(3) Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne 
Zustimmung des Verkäufers – irgendwelche 
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen 
Vergleich abzuschließen. 

(4) Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers 
bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus 
oder im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen, soweit der Verkäufer nicht nach-
weist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

§ 13 Sonstige Anforderungen an die Lieferungen 
und Leistungen des Verkäufers; Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz 

(1) Der Verkäufer sichert hinsichtlich seiner Liefe-
rungen und/oder Leistungen ein wettbewerbsfä-
higes Technologie-, Qualitäts-, Service- und 
Preisniveau zu. Der Verkäufer erbringt seine 
Leistungen mit äußerster Sorgfalt unter Beach-
tung des neuesten Standes von Wissenschaft 
und Technik, der Sicherheitsvorschriften der  
Behörden und Fachverbände, sowie seiner  
eigenen vorhandenen oder während der  
Auftragsarbeit erzielten Erkenntnisse und Erfah-
rungen. Er garantiert die Einhaltung der ver- 
einbarten technischen Spezifikationen und 
sonstigen Vorgaben. 

(2) Der Verkäufer gewährleistet, dass seine Wa-
ren/Produkte in jeder Hinsicht den anwendbaren 
gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften und  
Regularien des Staates entsprechen, in dem das 
Produkt hergestellt, gelagert und/oder woher es 
geliefert wurde und wo es Verwendung findet. 

(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, im Rahmen der 
wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten 
für Beschaffung, Herstellung und Transport der 
zu liefernden Produkte umweltfreundliche Pro-
dukte und Verfahren einzusetzen. Auf unser 
Verlangen wird der Verkäufer dieses durch ent-
sprechende Zertifikate belegen. 

(4) Aufgrund von Geschäftsbeziehungen mit  
Unternehmen, welche zur Einhaltung des  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes („LkSG“) 
verpflichtet sind, haben wir die durch das LkSG 
in seiner jeweiligen Fassung festgelegten  
menschenrechtliche und umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten einzuhalten, um menschen-
rechtliche oder umweltbezogene Risiken zu ver-
meiden oder zu minimieren oder die Verletzung 
menschenrechtlicher oder umweltbezogener 
Pflichten zu beenden. Die Begriffe "menschen-
rechtliches Risiko", "umweltbezogenes Risiko" 
(zusammen "Risiken"), "Verletzung einer  
menschenrechtsbezogenen Pflicht" und  
"Verletzung einer umweltbezogenen Pflicht" ha-
ben die Bedeutung, wie sie im deutschen Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz in seiner jeweils 
gültigen Fassung definiert sind.  

(5) Der Verkäufer verpflichtet sich, unter angemes-
sener Beachtung seiner Sorgfaltspflicht, die im 
LkSG in seiner jeweiligen Fassung beschriebe-
nen menschenrechts- und umweltbezogenen 
Pflichten einzuhalten und diese Erwartung  
gegenüber seinen eigenen Lieferanten entlang 
seiner Lieferkette angemessen zu berücksichti-
gen ("Erwartungen"). Insbesondere verpflichtet 
sich der Verkäufer, solche Risiken zu vermeiden 
oder zu minimieren und Verstöße gegen die 
menschenrechts- und umweltbezogenen Pflich-
ten zu beenden. Darüber hinaus verpflichtet sich 
der Verkäufer zur Durchführung von Schulungen 
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und Weiterbildungen zur Durchsetzung der Er-
wartung.  

(6) Erlangt der Verkäufer Kenntnis von möglichen 
menschenrechts- oder umweltbezogenen 
Pflichtverletzungen eigener Lieferanten, hat er 
uns hierüber umgehend zu informieren.  

(7) Wir haben das Recht, nach vorheriger schriftli-
cher Ankündigung Audits vor Ort durchzuführen, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen des  
Verkäufers gemäß dieser Klausel ("Audit") ent-
weder selbst und/oder durch beauftragte  
geeignete Dritte ("Auditor") sicherzustellen. Der 
Verkäufer stellt uns und/oder dem Auditor alle 
Daten, Dokumente und sonstigen Informationen 
in schriftlicher, mündlicher und/oder elektroni-
scher Form zur Verfügung, die wir und/oder der 
Auditor für das Audit in angemessener Weise  
anfordern.  

(8) Stellen wir den Verdacht einer Verletzung einer 
menschenrechts- oder umweltbezogenen 
Pflicht durch den Verkäufer fest, ist der Verkäu-
fer verpflichtet, angemessene Korrektur- 
maßnahmen vorzunehmen. Kann eine solche 
Verletzung nicht in absehbarer Zeit beendet 
werden, muss der Verkäufer ein Konzept zur 
Beendigung oder Minimierung der eingetretenen 
Verletzung nebst konkretem Zeitplan erstellen 
und umsetzen. Der Verkäufer ist jeweils ver-
pflichtet, uns über die geplanten und ergriffenen 
Maßnahmen zu informieren und, soweit erfor-
derlich, seine Maßnahmen um Empfehlungen 
von uns zu erweitern.  

(9) Absatz 7 gilt entsprechend, wenn eine Ver- 
letzung bei einem Lieferanten des Verkäufers 
eintritt. Der Verkäufer muss dann unverzüglich 
auf den Lieferanten dahingehend einwirken, 
dass dieser die Verletzung beendet oder zumin-
dest die Auswirkung dieser Verletzung beendet 
oder zumindest die Auswirkung dieser  
Verletzung deutlich minimiert. Der Verkäufer hat 
uns über alle getroffenen Maßnahmen zu infor-
mieren.  

(10) Wir haben entsprechend § 7 Abs. 3 LkSG das 
Recht den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen, wenn: 
a. die Verletzung einer geschützten Rechtspo-

sition oder einer umweltbezogenen Pflicht als 
sehr schwerwiegend bewertet wird, 

b. die Umsetzung der im Konzept erarbeiteten 
Maßnahmen nach Ablauf der im Konzept 
festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt, 

c. uns keine anderen milderen Mittel zur Verfü-
gung stehen und eine Erhöhung des Einfluss-
vermögens nicht aussichtsreich erscheint, 

d. der Verkäufer ernsthaft und endgültig die  
Kooperation bei notwendigen Abhilfemaß-
nahmen verweigert. 

(11) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns von allen An-
sprüchen freizustellen, die daraus resultieren, 
dass er seine vertraglichen menschenrechts- 

bezogenen oder umweltbezogenen Pflichten 
verletzt hat und uns alle notwendigen Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dieser Inan-
spruchnahme zu erstatten. Das gilt nicht, soweit 
der Verkäufer nachweist, dass er die Verletzung 
weder zu vertreten hat noch bei Anwendung 
kaufmännischer Sorgfalt eine Verletzung hätte 
erkennen können. 

(12) Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, Vertragsän-
derungen, welche sich infolge einer Änderung 
des LkSG ergeben oder dem Hinzukommen 
strengerer EU-Regelungen ergeben, zuzustim-
men, wenn dies für ihn zumutbar ist. 

(13) Unsere Anforderungen zur Nachhaltigkeit in den 
Beziehungen zu Geschäftspartnern definieren 
wir außerdem in einem Code of Conduct für  
Geschäftspartner. Dieser wird in seiner bei  
Vertragsschluss gültigen, aktuellsten Fassung 
Vertragsbestandteil. Der Verkäufer verpflichtet 
sich zu dessen Einhaltung. Ist der Code of 
Conduct für Geschäftspartner der Anfrage bzw. 
der Bestellung nicht beigefügt, stellen wir sie 
dem Verkäufer auf Nachfrage zur Verfügung. 

 
§ 14 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge 
(1) Sofern wir Teile beim Verkäufer beistellen,  

behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Ver-
arbeitung oder Umbildung durch den Verkäufer 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vor-
behaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes unserer Sache zu den anderen  
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltssache zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Verkäufers als Hauptsache anzu- 
sehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Verkäu-
fer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der 
Verkäufer verwahrt das Alleineigentum oder das 
Miteigentum für uns. 

(3) An von uns beigestellten/zur Verfügung gestell-
ten Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum 
vor; der Verkäufer ist verpflichtet, die Werk-
zeuge ausschließlich für die Herstellung der von 
uns bestellten Waren einzusetzen. Der Verkäu-
fer ist verpflichtet, die uns gehörenden Werk-
zeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu ver-
sichern. Er ist verpflichtet, etwa erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Stör-
fälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er 
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dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzan-
sprüche unberührt. 

(4) Stellt der Verkäufer für die Herstellung der für 
uns bestimmten Ware spezielles Werkzeug her 
oder schafft dieses an, so ist er verpflichtet, uns 
das Eigentum an diesem Werkzeug nach folgen-
der Maßgabe zu verschaffen: 
a. Sollten wir uns bereit erklären, die Werk-

zeugkosten zu zahlen, muss uns der Ver- 
käufer eine entsprechende Rechnung stellen. 
Mit Zahlung der Rechnung geht das Eigentum 
am betreffenden Werkzeug auf uns über. Mit 
Zahlung der Rechnung verwahrt der Verkäu-
fer das Werkzeug für uns (Besitzmittlungs-
verhältnis). Zusätzlich haben wir das Recht, 
das Werkzeug an seinem Standort körperlich 
in unseren Besitz zu nehmen und als unser 
Eigentum zu kennzeichnen. 

b. Der Verkäufer muss in einer bestehenden  
Inhaltsversicherung seiner technischen  
Betriebseinrichtung das Werkzeug mitver- 
sichern. 

c. Die Kosten der Unterhaltung, Reparatur oder 
Wiederherstellung der Werkzeuge trägt bis 
Eigentumsübergang auf uns der Verkäufer, 
danach tragen wir sie – es sei denn, die Kos-
ten beruhen auf unsachgemäßem Umgang 
des Verkäufers mit dem Werkzeug. 

(5) Dem Verkäufer wird untersagt die Werkzeuge 
i.S.v. Abs. 3 und 4 für Aufträge von Dritten zu 
verwenden.  

 
§ 15 Geheimhaltung 
Der Verkäufer ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbil-
dungen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungs-
anweisungen, Produktbeschreibungen sowie sonsti-
gen Unterlagen und vertraulichen Informationen strikt 
geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwick-
lung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen, Ausführungsanweisungen, Produkt-
beschreibungen und sonstigen Unterlagen enthaltene 
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 
 
§ 16 Dokumentation, Ersatzteile 
(1) Der Verkäufer stellt für die Dauer von mindes-

tens zehn Jahren nach vertragsgemäßem Ab-
schluss seiner Leistung oder Lieferung sicher, 
dass alle wichtigen Dokumente (wie z. B. Aus-
führungszeichnungen, Spezifikationen, Prüfbe-
richte, Berechnungen) auf unsere Nachfrage zur 
Verfügung gestellt werden können. 

(2) Der Verkäufer sichert zu, dass sowohl das  
gelieferte Produkt wie auch diesbezügliche  
Ersatzteile für den Zeitraum von 3 Jahren nach 
jeweils erfolgter Lieferung zu angemessenen 
Bedingungen vom Verkäufer an uns geliefert 
werden können. Beabsichtigt der Verkäufer 

nach Ablauf dieser jeweiligen Frist die Einstel-
lung der Beschaffung oder Produktion dieser 
Produkte oder Ersatzteile, so hat er uns hierüber 
umgehend schriftlich zu unterrichten und uns 
zugleich die Gelegenheit einer letztmaligen  
Bestellung zu geben. 

 
§ 17 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
(1) Die Zurückbehaltung von Lieferungen/Leistun-

gen und die Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
des Verkäufers ist nur zulässig, soweit die Ge-
genansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind oder sich aus demselben Ver-
tragsverhältnis ergeben, unter dem die betref-
fende Lieferung/Leistung erfolgt ist. 

(2) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte  
sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind 
insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen  
zurückzuhalten, solange uns noch  
a. Ansprüche aus (anderen) unvollständigen 

oder mangelhaften Leistungen gegen den 
Verkäufer  

b. sonstige Ansprüche aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Verkäufer – auch wenn 
diese befristet oder bedingt sind oder nicht 
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen -
zustehen. 

 
§ 18 Verjährung 
(1) Unsere Ansprüche gegen den Verkäufer verjäh-

ren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt 
die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche drei (3) Jahre ab Gefahrübergang.  
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige  
Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für  
Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die  
gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche  
Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 
BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechts-
mängeln verjähren darüber hinaus in keinem 
Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere 
mangels Verjährung – noch gegen uns geltend 
machen kann. 

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts ein-
schließlich vorstehender Verlängerung gelten – 
im gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen 
Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines 
Mangels auch außervertragliche Schadenser-
satzansprüche zustehen, gilt hierfür die regel-
mäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 
BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjäh-
rungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer 
längeren Verjährungsfrist führt. 
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§ 19 Referenznennung, Werbung 
Auf die Geschäftsverbindung zu uns darf der Verkäu-
fer in Werbung oder sonstigen Unterlagen nur nach 
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung hinwei-
sen. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Marken, 
Handelsnamen und anderen Bezeichnungen 
 
§ 20 Kündigung 
Sofern und soweit es sich bei dem zugrundeliegen-
den Auftrag/Vertrag um ein Dauerschuldverhältnis 
handelt (z.B. Rahmenliefervertrag), kann dieses von 
den Vertragsparteien ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist aus wichtigem Grund gekündigt werden. 
Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung 
durch uns ist insbesondere dann gegeben, wenn der 
Verkäufer seine Zahlungen einstellt, ein vorläufiger 
Insolvenzverwalter bestellt wird, über das Vermögen 
des Verkäufers die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens beantragt wird oder der Verkäufer in Vermö-
gensverfall gerät; in den vorgenannten Fällen bedarf 
es für die Kündigung keiner vorherigen Abmahnung. 
 
§ 21 Schlussbestimmungen 
(1) Für diese AEB und die Vertragsbeziehung zwi-

schen uns und dem Verkäufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts). 

(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesem Geschäft 
ergebenden Rechte und Verbindlichkeiten ist 
Augsburg. 

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen 
uns und dem Verkäufer ist Augsburg. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser AEB ganz oder 
teilweise nichtig sein oder werden oder sollte 
eine Regelungslücke in diesen AEB ersichtlich 
werden, so lässt dies die Wirksamkeit der  
übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der 
nichtigen Bestimmung oder um die Regelungs- 
lücke zu schließen, tritt diejenige wirksame und 
praktikable Regel (einschließlich, sofern zutref-
fend, ein Verzicht auf einen Anspruch durch eine 
Vertragspartei), die in wirtschaftlicher Zielrich-
tung der unwirksamen oder nichtigen Bestim-
mung am nächsten kommt. Wenn die Nichtigkeit 
einer Bestimmung die Folge eines in dieser  
Bestimmung festgelegten Maßes an Leistung 
oder Zeit (Zeitraum oder Frist) ist, gilt eine solche 
Bestimmung, die dem ursprünglichen Maß am 
nächsten kommt. § 139 BGB gilt nicht. 
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